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Kleine Anfrage 5263 
 
der Abgeordneten Marcel Hafke, Dr. Björn Kerbein und Yvonne Gebauer   FDP 
 
 
 
Wie viele Kinder wurden mit dem Verfahren „Delfin 4“ getestet?  
 
 
 
Mit der zum 01.08.2014 in Kraft getretenen zweiten Revision des Kinderbildungsgesetzes 
(Kibiz) wurde die Verantwortung über die Feststellung der sprachlichen Entwicklung zwei 
Jahre vor der Einschulung und die sich daraus ergebende Förderung für die Kinder, die eine 
Kindertageseinrichtung besuchen und deren Eltern der Bildungsdokumentation in den Kinder-
tageseinrichtungen zugestimmt haben, den Kindertageseinrichtungen selbst übertragen. Das 
Sprachstandfeststellungsverfahren „Delfin 4“ wird seitdem für diese Kinder nicht mehr ange-
wendet. Kinder, die keine Kindertageseinrichtung besuchen und Kinder, die eine Kindertages-
einrichtung besuchen und deren Eltern der Bildungsdokumentation nicht zugestimmt haben, 
werden jedoch weiterhin mit dem Verfahren „Delfin 4“ getestet. 
 
Wird bei einem Kind, das keine Kindertageseinrichtung besucht, ein Bedarf an Sprachförde-
rung festgestellt, wird den Eltern empfohlen, ihr Kind in einer Kindertageseinrichtung anzumel-
den. Kommen die Eltern dieser Empfehlung nicht nach, so werden sie vom Schulamt verpflich-
tet, ihr Kind an einer vorschulischen Sprachfördermaßnahme in einer Kindertageseinrichtung 
oder in einem Familienzentrum teilnehmen zu lassen. Dies wirft die Frage auf, bei wie vielen 
Kindern, die keine Kindertageseinrichtung besuchen, im Zuge des „Delfin 4“-Verfahrens 
Sprachförderbedarf festgestellt worden ist, wie viele davon danach freiwillig an einer Kinder-
tageseinrichtung angemeldet wurden und wie viele vom Schulamt verpflichtet wurden, an einer 
vorschulischen Sprachfördermaßnahme teilzunehmen. 
 
Sofern das Kind mit festgestelltem Sprachförderbedarf bereits eine Kindertageseinrichtung be-
sucht, erfolgt weiterhin eine alltagsintegrierte Sprachförderung durch die Kindertageseinrich-
tung. Die alltagsintegrierte Sprachförderung basiert jedoch auf der Bildungsdokumentation, es 
wird daher nicht ersichtlich, wie sichergestellt wird, dass diese Kinder die notwendige, zusätz-
liche Sprachförderung erhalten.  
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Wir fragen daher die Landesregierung: 
 
1. Wie viele Kinder wurden in den letzten fünf Jahren zum Zwecke der Sprachstandfest-

stellung zwei Jahre vor der Einschulung mit dem Verfahren „Delfin 4“ getestet (bitte für 
jedes Jahr nach Kita-Kindern [gemeint sind die Kinder, die das „Delfin 4“-Verfahren ge-
mäß der Regelung vor der 2. Kibiz-Revision absolviert haben], Kita-Kindern ohne Bil-
dungsdokumentation und Nicht-Kita-Kindern sowie dem entsprechenden Ergebnis der 
Feststellung aufschlüsseln)?  

 
2. Welche Maßnahmen sind in den letzten fünf Jahren bezüglich der Nicht-Kita-Kinder, bei 

denen Sprachförderbedarf festgestellt wurde, erfolgt (bitte für jedes Jahr nach Art der 
Maßnahme [freiwillige Anmeldung in einer Kita inklusive Bildungsdokumentation, Anmel-
dung in einer Kita ohne Bildungsdokumentation, verpflichtende Teilnahme an einer vor-
schulischen Sprachfördermaßnahme, keine Maßnahme, etc.] aufschlüsseln)?  

 
3. Wie viele Kinder werden nach § 13c Absatz 4 Kibiz individuell gefördert (bitte nach Kin-

dern, deren Eltern der Bildungsdokumentation zugestimmt haben sowie Kindern, deren 
Eltern der Bildungsdokumentation nicht zugestimmt haben, aufschlüsseln und zudem 
angeben, wie viel Prozent dieser Kinder eine Kindertageseinrichtung besuchen, die 
Sprachfördermittel nach § 21b Kibiz erhalten)? 

 
4. Wie wird sichergestellt, dass Kinder mit festgestelltem Sprachförderbedarf, die eine Kin-

dertageseinrichtung besuchen, deren Eltern aber nicht der Bildungsdokumentation zu-
gestimmt haben, im Zuge der alltagsintegrierten Sprachförderung individuell gefördert 
werden, obwohl diese Förderung jedoch unter anderem auf Dokumentationsmöglichkei-
ten basiert, denen die Eltern nicht zugestimmt haben? 

 
5. Waren im Zuge des Modellprojekts „Kein Kind Zurücklassen“ die Sprachstandfeststel-

lungsverfahren nach „Delfin 4“ hilfreich, um die Wirkung von Maßnahmen einer Modell-
kommune bezüglich der Verbesserung des Sprachstandes von Kindern erfassen zu kön-
nen? 

 
 
 
Marcel Hafke 
Dr. Björn Kerbein 
Yvonne Gebauer 
 


